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§§ 1 Einleitung

A. Problemdarstellung

Anders als körperliches Eigentum ist geistiges Eigentum gleichzeitig durch eine
Vielzahl von Personen an verschiedenen Orten der Welt nutzbar.1 Der an der
Geltung seines Werkes interessierte Urheber hat daher – im Gegensatz zum
Sacheigentümer – ein gesteigertes Interesse daran, anderen die Nutzung seines
Arbeitsergebnisses gegen Entgelt zu überlassen.

Obwohl das digitale Zeitalter die Verbreitung eines Werkes in Eigenregie
erleichtert hat, ist der Urheber zur Verfolgung dieser Ziele für gewöhnlich auf
Verwerter angewiesen, die das Werk in eine veröffentlichungsfähige Form
bringen und die Verteidigung der Rechte des Urhebers übernehmen können.2

Hierzu gehören vor allem Musik-, Fernseh- und Filmproduzenten, Verlage und
Softwareunternehmen. Ihnen räumt der Urheber einfache oder ausschließliche
Nutzungsrechte (§ 31 UrhG) ein. Verwerter, welche vom Urheber ein aus-
schließliches Nutzungsrecht erlangt haben, überlassen bestimmte Bereiche der
Nutzung wiederum anderen Verwertern, um sich die Ausgaben für ihr Nut-
zungsrecht zu finanzieren. Sie schließen dazu sogenannte Unterlizenzverträge
ab und räumen einen Ausschnitt aus ihrer eigenen Berechtigung nach § 35 UrhG
(Unterlizenz) an Unterlizenznehmer ein.3 Auf diesem Wege werden häufig

1 Jacob, Ausschließlichkeitsrechte, 3 f.
2 Vgl. dazu den Aufruf »Wir sind die Urheber«, DIE ZEIT v. 10. 05. 2012, Nr. 20/2012, der dem

behaupteten Interessengegensatz zwischen Verwertern und Urhebern widerspricht. Unter-
zeichner sind u. a. Martin Walser, Günther Wallraff, Charlotte Roche und Uwe Tellkamp.
Hierzu auch Kaube, FAZ v. 10. 05. 2012, Nr. 110.

3 Das UrhG verwendet nicht den Begriff Lizenz, sondern den des Nutzungsrechts. Dennoch
wird in dieser Untersuchung der Vertrag, der einer Nutzungsrechtseinräumung nach § 31
UrhG zugrunde liegt, als Lizenzvertrag bezeichnet. Dies gilt unabhängig davon, ob das
Nutzungsrecht gegen Pauschalvergütung oder dauerhafte Gebühren abgegolten werden soll.
Im Verlagsrecht bezeichnet man den Lizenzvertrag zwischen Autor und Verleger als Ver-
lagsvertrag und nur den Unterlizenzvertrag als Lizenzvertrag, vgl. Beck, Lizenzvertrag, 19 ff.
Ist in dieser Arbeit vom (Haupt-)Lizenzvertrag die Rede, ist davon auch der Verlagsvertrag



Nutzungsrechte für fremdsprachige Ausgaben,4 Musikverlagsrechte für einzelne
Länder, Taschenbuchrechte,5 Online, Blu-Ray oder Pay-TV Verwertungen6 ein-
geräumt. Aber auch Standardsoftware kann Gegenstand einer Unterlizenzierung
sein.

Sobald unterlizenziert wurde, entsteht eine so genannte Lizenzkette. Da ein
Inhaber einer ausschließlichen Unterlizenz mit der grundsätzlich erforderlichen
Zustimmung des Urhebers weiter unterlizenzieren darf, können sich der Li-
zenzkette beliebig viele weitere Kettenglieder anschließen. Innerhalb der Kette
ist jeder unterlizenzierende Verwerter im Verhältnis zu seinem Lizenznehmer
(Unterlizenznehmer) als Hauptlizenznehmer anzusehen.

Erlischt eine Hauptlizenz beispielsweise durch Rückruf des Urhebers, stellt
sich die Frage, ob der Unterlizenznehmer ein die Unterbrechung überdauerndes
Nutzungsrecht erworben hat oder seine Rechte ebenfalls an den Hauptlizenz-
geber zurückfallen. Der plötzliche Verlust der Unterlizenz aus Gründen, die
außerhalb eigener Einflusssphäre stehen, würde die Investitionssicherheit des
Unterlizenznehmers beeinträchtigen, da dieser oft erhebliche Aufwendungen für
die Verwertung getätigt hat. Sofern Unterlizenzen an Computersoftware be-
troffen sind, können sogar wichtige Betriebsabläufe unterbrochen werden. Der
Hauptlizenzgeber hat hingegen ein Interesse an einer unbelasteten Weiterver-
wertung seines Werkes nach Ende der Hauptlizenz.7 Tritt der Urheber als
Hauptlizenzgeber auf, ist zudem von Bedeutung, dass er naturgemäß in einer
engen Beziehung zu seiner eigenen geistigen Schöpfung steht8 und deshalb re-
gelmäßig an einer Wiedererlangung aller seiner Rechte interessiert ist.

Die bis zum Jahr 2009 zumindest überwiegende Meinung ging davon aus,
dass nach einem solchen Bruch der Lizenzkette Rechte von Unterlizenznehmern
ebenfalls ein Ende finden.9 Demgegenüber hatte eine Mindermeinung vertreten,

zwischen Autor und Verleger erfasst. Die Nutzungsrechte, die ein Lizenznehmer selbst ein-
räumt (§ 35 UrhG), werden in dieser Arbeit als Unterlizenzen, Enkelrechte oder Rechte
weiterer Stufen bezeichnet. Der Inhaber dieser Rechte wird als Unterlizenznehmer, der zu-
grunde liegende Vertrag als Unterlizenzvertrag bezeichnet. Der unterlizenzierende Lizenz-
nehmer ist dann Hauptlizenznehmer (Unterlizenzgeber).

4 Dieselhorst, CR 2010, 69.
5 Dieselhorst, a. a. O.
6 Dieselhorst, a. a. O.
7 HK-UrhG/Kotthoff (2.Aufl.), § 35 Rn. 8.
8 Vgl. dazu Ulmer, 109 f.
9 OLG Hamburg GRUR 2002, 335 (336) – Kinderfernseh–Sendereihe; OLG Hamburg GRUR

Int. 1998, 431 (435) – Feliksas Bajoras; OLG München UFITA 90 (1981), 166 ff. ; LG Hamburg
ZUM 1999, 858 (859 f.) – Sesamstraße; Schricker/Loewenheim/Schricker/Loewenheim, § 35
Rn. 23; Schricker, § 28 Rn. 27; Loewenheim/J.B. Nordemann in Loewenheim Hdb., § 26 Rn. 31;
Fromm/Nordemann/J. B. Nordemann, § 31 Rn. 34; W. Nordemann, GRUR 1970, 174 (175);
Schack (5. Aufl.), Rn. 629; Wente/Härle, GRUR 1997, 96 (98 f.); Ulmer, 467 f. ; Fink-Hooijer,
Kündigung, 47 ff. ; Gottzmann, Sukzessionsschutz, 99; vgl. zum Patentrecht RGZ 142, 168 ff.
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dass Unterlizenzen erhalten bleiben und selbstständig fortbestehen.10 Weitere
Stimmen sprachen sich für einen Fortbestand der Unterlizenz zumindest in
Fällen außerordentlicher Beendigung der Hauptlizenz aus. Begründet wurde
dies vor allem mit der Unvorhersehbarkeit des Erlöschens der Hauptlizenz für
den Unterlizenznehmer.11

Überraschenderweise hat der BGH in der »Reifen Progressiv«-Entschei-
dung12 im Jahr 2009 für den Fall des Erlöschens der Hauptlizenz aufgrund
Rückrufs (§ 41 V UrhG) die Position der Mindermeinung geteilt, was meist
positiv aufgenommen wurde:13 Der Unterlizenznehmer habe – so der BGH – ein
selbständiges und dingliches Recht erhalten, welches unabhängig von der er-
loschenen Hauptlizenz selbstständig fortbestehe. Dass der BGH allgemein die
Rechtsbeständigkeit von Unterlizenzen befürwortet, wurde dem Urteil indessen
nur teilweise entnommen.14 Im Juli 2012 hat der BGH schließlich alle Zweifel
über den grundsätzlichen Geltungsbereich seiner Entscheidung »Reifen Pro-
gressiv« beseitigt. In seinen Entscheidungen »Take Five« und »M2Trade« gab er
kund, dass einfache wie ausschließliche Unterlizenzen auch außerhalb des
Rückrufs aus § 41 UrhG »in aller Regel« nicht mit Ende der Hauptlizenz erlö-
schen würden.15 Dies gelte selbst dann, wenn der nicht mehr berechtigte
Hauptlizenznehmer fortlaufend Lizenzgebühren vom Unterlizenznehmer erhält.
Der Hauptlizenzgeber habe dann einen Anspruch auf Abtretung des Anspruchs
auf Lizenzgebühren gegen den Hauptlizenznehmer.16

Trotz der mittlerweile als gefestigt zu betrachtenden BGH-Rechtsprechung
verbleiben offene Fragen im Hinblick auf das Schicksal der Unterlizenz nach
Ende der Hauptlizenz.

So hat der BGH mit seiner Formulierung, dass Unterlizenzen »in aller Regel«

10 LG Stuttgart, FuR 1983, 608 (611); Berger/Wündisch/Berger, § 1 Rn. 195; Schwarz/Klingler,
GRUR 1998, 103 (110 ff.); Hoeren, CR 2005, 773, (774 ff.); wohl auch Mestmäcker/Schulze/
Scholz, § 31 Rn. 63.

11 Behrendt, GRUR 1933, 199 (201) für das Patentlizenzvertragsrecht; Sieger, FuR 1983, 580
(582 f.); Platho, FuR 1983, 135 (138); ferner Beck, Lizenzvertrag, 87 f. ; Haberstumpf, FS-
Hubmann, 127 (143); Haberstumpf/Hintermeier, Verlagsrecht, 201 f. ; Lange, Lizenzvertrag,
92 f. ; Karow, Musikverlagswesen, 85; v. Hase, Musikverlagsvertrag, 44 f. ; Wohlfarth, Ta-
schenbuchrecht, 166.

12 Abgedruckt in BGHZ 180, 344 ff. , dort auch zum folgenden Text.
13 Zustimmend etwa Scholz, GRUR 2009, 1107 ff. ; Reber, ZUM 2009, 855 ff. ; Malitz/Coumont,

InsVZ 2010, 83 ff. ; Haupt, jurisPR-WettbR 11/2009, Anm. 3; Haedicke, ZGE 2011, 377 ff. ;
eher kritisch Dieselhorst, CR 2010, 69 ff. ; ablehnend Adolphsen/Daneshzadeh-Tabrizi GRUR
2011, 384 ff.

14 Für eine allgemeine Geltung und dem BGH folgend OLG München GRUR-RR 2011, 303 ff. –
Blu-Ray Disc; OLG München v. 20. 01. 2011, 29 U 2626/10, juris Rn. 34 ff– Take Five II; gegen
eine allgemeine Geltung Reinhard, K& R 2009, 716 (717); McGuire, GRUR 2012, 657 (659).

15 BGH GRUR 2012, 914 ff. – Take Five; BGH GRUR 2012, 916 ff. – M2Trade.
16 BGH GRUR 2012, 916 (918 ff.) – M2Trade.
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nach Ende der Hauptlizenz fortbestehen, den Weg offen gelassen, in anderen
Konstellationen zu einem gegenteiligen Ergebnis zu kommen. Wann die Aus-
nahme vom Regelfall eintritt, verschweigt er, so dass diesbezüglich weiterhin
Rechtsunsicherheit herrscht.

Außerdem baut die BGH-Rechtsprechung hauptsächlich auf der eindeutigen
Interessenlage auf, die »in aller Regel« einen Schutz der Investitionen des Un-
terlizenznehmers gebiete. Die BGH-Rechtsprechung hat ihren Ursprung in der
Konstruktion einer Unterlizenz als eines gegenüber der Hauptlizenz rechtlich
selbstständigen Rechts.17 Angesichts des Umstandes, dass nicht einmal der Ur-
heber aufgrund § 29 I UrhG einem anderen eine vom Urheberrecht losgelöste
Rechtsposition verschaffen kann, verwundert eine derartige Einordnung. Allein
die eindeutige Interessenlage kann für den Rechtsanwender jedenfalls nicht
ausschlaggebend sein, wenn die Dogmatik den Weg für eine interessengerechte
Lösung versperrt.18

Eine urheberrechtliche Lizenzkette entsteht aber nicht nur im Fall der Un-
terlizenzierung, sondern auch dann, wenn ein Nutzungsrecht nach § 34 UrhG
auf einen Erwerber übertragen wird. Der Erwerber wird in dieser Konstellation
nicht Lizenznehmer, sondern Rechtsnachfolger des Veräußerers, während der
Lizenzvertrag weiterhin zwischen Lizenzgeber und Veräußerer fortbesteht.19

Findet der Vertrag ex nunc oder ex tunc ein Ende, ist gleichermaßen ungeklärt,
ob der Erwerber ein Nutzungsrecht erwirbt, das die Unterbrechung überdauern
kann.

B. Ziel, Gang und Umfang der Untersuchung

In bislang erschienenen Monographien ist die Problematik der Lizenzketten-
unterbrechung entweder nur als Teilaspekt innerhalb anderer Fragestellungen20

oder nur isoliert in Bezug auf Subverlags- und Taschenbuchrechte untersucht
worden.21 Es mangelt dabei meist an einer umfassenden und ausführlichen
Analyse verschiedener Störungsgründe sowie der Rechtsfolgen nach Unterbre-
chung. Überdies fehlt es an einer soliden dogmatischen Basis für die Beurteilung

17 BGHZ 180, 344 (352) – Reifen Progressiv.
18 So auch Lößl, Rechtsnachfolge, 16.
19 Mestmäcker/Schulze/Scholz, § 34 Rn. 18; Schricker/Loewenheim/Schricker/Loewenheim,

§ 34 Rn. 52.
20 So innerhalb Monographien, die das Schicksal von Lizenzen in der Insolvenz behandeln

(z. B. bei Scholz, Lizenzen, 39 ff.). Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch Arbeiten
zur Geltung des Abstraktionsprinzips im Urheberrecht, Lisch, Abstraktionsprinzip; Nolden,
Abstraktionsprinzip; Srocke, Abstraktion; Picot, Abstraktion.

21 Beck, Lizenzvertrag; Karow, Musikverlagswesen; v. Hase. , Musikverlagsvertrag; Wohlfarth,
Taschenbuchrecht.
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